
Der 2. Strafsenat des Obersten Gerichts untersuchte zu
sammen mit der Inspektionsgruppe in Vorbereitung des
4. Plenums des Obersten Gerichts die Kriminalität auf 
dem Gebiete des Bauwesens. Dabei war festzustellen, 
daß Strafverfahren wegen Fehlprojektierungen, Fehl
investitionen oder volkswirtschaftlicher Schäden, die 
durch Mängel im Bauablauf verursacht wurden, bei 
den Gerichten kaum anhängig geworden sind. Das liegt 
daran, daß die Wirtschaftsstrafverordnung aus dem 
Jahre 1948 Verstöße gegen die Grundsätze der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft nicht voll erfaßt. Des
halb bedarf der Umfang der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit bei derartigen Verstößen noch einer grund
sätzlichen Regelung^. Das, was bei den Untersuchungen 
festgestellt wurde, bezieht sich daher auf die Krimi
nalität, wie sie $ich in der Rechtsprechung der Gerichte 
widerspiegelt, und gibt somit keinen vollständigen 
Überblick über die Kriminalität auf diesem volkswirt
schaftlich so bedeutsamen Gebiet. Es lassen sich jedoch 
Schlußfolgerungen über gegenwärtige typische Erschei
nungsformen der Kriminalität im Bauwesen und deren 
Ursachen und begünstigende Faktoren ziehen, denen im 
gerichtlichen Strafverfahren besondere Beachtung zu
kommt.

Typische Erscheinungsformen der Kriminalität 
im Bauwesen
Im Vordergrund stehen noch immer Diebstähle und 
Unterschlagungen kleinerer und zum Teil auch größerer 
Mengen von Baustoffen und Baumaterialien durch im 
Bauwesen Beschäftigte'', aber auch durch außen
stehende Personen. Die hierdurch verursachten Schäden 
sind in der Regel im Einzelfall gering. Die Vielzahl 
derartiger Angriffe, die sich gegen das sozialistische 
Eigentum richten, macht jedoch insgesamt gesehen jähr
lich einen erheblichen Schaden für unsere Volkswirt
schaft aus.
In engem Zusammenhang mit diesen Diebstählen stehen 
Veruntreuungen von Geldern, aber auch von Bau
materialien durch leitende und kaufmännische Mit
arbeiter aus sozialistischen Baubetrieben. So verschob 
z. B. ein Baustellenleiter aus dem VEB (K) Bau Pots
dam mehrere Jahre hindurch ungehindert Baustoffe im 
Werte von 10 000 DM. Durch Veruntreuungen und 
Unterschlagungen von Geldern und Baumaterialien ent
stehen den Baubetrieben jährlich große Schäden, da 
diese im Einzelfall verhältnismäßig hoch sind. Das 
gleiche gilt für betrügerische Lohn- und Leistungs
abrechnungen durch Brigaden sozialistischer Betriebe — 
eine Form der Kriminalität im Bau- und Montage
wesen, die sowohl in Berlin als auch in den Bezirken 
der DDR öfter festzustellen ist. Auffallend ist, daß 
auch hier die Täter ihre Betrügereien vielfach über 
längere Zeit verüben können. Besonders den Invest- 
bauleitungen entstehen dadurch große Schäden, wäh
rend sozialistische Baubetriebe ungerechtfertigte Vor
teile erlangen, wenn nicht erbrachte Leistungen zur 
Grundlage der Abrechnung gegenüber dem Invest
träger gemacht werden. Es werden dann nicht ver
brauchte, oft wertvolle Materialien in Ansatz gebracht, 
obwohl keine Werte geschaffen wurden. So wurde in

3 Mit dieser Problematik beschäftigt sich die vom Staatsrat 
der DDR berufene Kommission zur Ausarbeitung des Ent
wurfs eines sozialistischen Strafgesetzbuches. Insbesondere 
fordert die Arbeitsgruppe, die sich mit den Problemen der 
Straftaten auf dem Gebiete der Volkswirtschaft beschäftigt, 
die Verantwortungsbereiche klar abzugrenzen und die indivi
duellen Pflichten des einzelnen genau festzulegen. (Vgl. „Wis
senschaftliche Konferenz über Grundfragen der Strafgesetz
gebung“. NJ 1963 S. 769 f.).
Im Schlußwort auf dem 5. Plenum des Zentralkomitees der 
SED wies E. Apel darauf hin, daß jetzt unverzüglich ge
nau zu fixieren ist. welche Verantwortung, welche Rechte 
und Pflichten die Leiter auf der jeweiligen Ebene wahrzuneh
men haben (Neues Deutschland vom 12. Februar 1964. S. 6).
4 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Berndt/Schreiter in diesem 
Heft.

einem Strafverfahren vor dem Bezirksgericht Dresden 
festgestellt, daß eine Brigade ihren Betrieb um rund 
16 000 DM betrog. Dem Investträger entstand jedoch 
ein Schaden von 58 000 DM, weil der Betrieb nach Fest
preisen auf Grund der unrichtigen Angaben der Bri
gade abrechnete.
Auch betrügerische Leistungsabrechnungen durch pri
vate Handwerksbetriebe und PGHs haben einen nicht 
unerheblichen Umfang. Sie werden in der Regel tat
einheitlich mit vorsätzlichen Preisverstößen begangen. 
Daneben treten jedoch auch in größerem Umfange 
fahrlässige Preisverstöße auf; die geltenden Preis
anordnungen werden nicht beachtet und eigene Kalku
lationen vorgenommen.
Neben diesen Angriffen auf das sozialistische Eigentum 
und das Preisgefüge, die den Hauptanteil der Krimi
nalität im Bauwesen ausmachen, waren bei den über
prüften Gerichten verschiedene Verfahren wegen Ver
letzung der Regeln der Baukunst sowie wegen Nicht
einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen und da
durch verursachter Sach- und Personenschäden an
hängig. Sie sind jedoch gegenüber den Eigentums
delikten von untergeordneter Bedeutung. Das gleiche 
gilt für vorgetäuschte Planerfüllungen.

Zu den Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
der Kriminalität im Bauwesen
Für die Kriminalität auf dem Gebiete des Bauwesens 
ist im Gegensatz zur allgemeinen Kriminalität beson
ders charakteristisch, daß sie im wesentlichen durch 
Mängel in der Planungs- und Leitungstätigkeit, durch 
die mangelhafte Ordnung und Sicherheit auf den Bau
stellen begünstigt wird. Die dadurch entstehenden, zum 
Teil erheblichen volkswirtschaftlichen Verluste wirken 
sich demoralisierend auf die im Bauwesen Beschäftig
ten aus.
Deshalb stellt die mangelhafte Ordnung auf Baustellen 
sowohl Ursache als auch begünstigende Bedingung für 
die Kriminalität im Bauwesen dar. Die gleiche nega
tive Auswirkung hat die ungenügende Arbeitsorgani
sation und das dadurch verursachte Fehlen der Bau
freiheit auf den Baustellen. Wartezeiten sollen mög
lichst nicht ausgewiesen werden. Deshalb bringen die 
Bauarbeiter Leistungen in Ansatz, die sie nicht erbracht 
haben. Verschiedentlich vergüten Baubetriebe Warte
zeiten entsprechend dem Durchschnittsverdienst. Das 
widerspricht der Ausnutzung des Prinzips der mate
riellen Interessiertheit und dem ökonomischen Gesetz 
der Entlohnung nach der Leistung. Die Arbeiter wollen 
ehrlich arbeiten, doch werden sie oft durch die auf den 
Baustellen herrschenden Zustände daran gehindert.
Die Ursachen der Kriminalität im Bauwesen sind auch 
deswegen exakt aufzudecken, damit die individuelle 
Verantwortlichkeit des Täters richtig eingeschätzt und 
entschieden werden kann, ob es eines gerichtlichen 
Strafverfahrens bedarf oder ob gesellschaftliche Organe 
der Rechtspflege beraten, entscheiden und die not
wendigen Schlußfolgerungen ziehen sollen. Keinesfalls 
dürfen die Gerichte Angriffe auf das gesellschaftliche 
Eigentum allein auf Egoismus und Bereicherungs
absicht zurückführen.
Zur Aufdeckung der Ursachen der Kriminalität im 
Bauwesen gehört weiter, zu untersuchen, wie die sozia
listische Menschenführung auf den Baustellen ist. Es 
kommt noch vielfach vor, daß sich die Arbeiter, be
sonders auf kleinen Baustellen, selbst überlassen sind 
und ihre soziale und kulturelle Betreuung vernach
lässigt wird. Bei der Ursachenerforschung müssen in 
jedem Einzelfall die gesamten Lebensverhältnisse des 
Täters und seiner Umgebung aufgedeckt werden, um 
erfolgreich die Ursachen und begünstigenden Bedin
gungen der Kriminalität zu beseitigen und Straftaten 
vorzubeugen.
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